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Klassifikation von Bohrungen 
- Lokationsbetriebspläne -

Beim Eingang von Lokationsbetriebsplänen bitte ich darauf zu achten, dass die 

darin angegebene Klassifikation der Bohrungen bereits zwischen der beantragen-

den Firma und dem Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung (NLfB) 

abgestimmt ist. Nach erfolgter Abstimmung der Bohrungsklassifikation erhält das 

beantragende Bergbauuntemehmen vom NLfB eine schriftliche Bestätigung, die 

dem Betriebsplan in Kopie beizufügen ist. 

In der Vergangenheit haben sich Schwierigkeiten ergeben, als Bohrungen von den 

Firmen zunächst als Explorationsbohrungen (A-Bohrungen) klassifiziert wurden 

und später das NLfB die Ansicht vertrat, es handele sich um Feldesentwicklungs-

bohrungen (B-Bohrungen). 

Das o. g. Vorgehen liegt auch im Interesse der Unternehmen, da die Planungssi-

cherheit hinsichtlich der Anwendbarkeit von Begünstigungstatbeständen gemäß 

„Niedersächsische Verordnung über Feldes- und Förderabgabe" (NFördAVO) er-

höht ist. 

Der W.E.G hat eine Ablichtung dieser Rundverfügung erhalten. 
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